
Verordnung
über das Naturschutzgebiet "Vehnemoor"

in der Gemeinde Bösei, Landkreis Cloppenburg,
und der Gemeinde Edewecht, Landkreis Ammerland

Vom 17. 11. 2008

Aufgrund der §§ 24,28 c, 29, 30 und 55 Abs. 3 NNatG i. d. F.
vom 11. 4.1994 (Nd s. GVBI. S. 155 , 267), zuletz t geändert
durch Art ikel 4 des Gesetzes vom 26. 4. 2007 (Nd s. GVBI.
S. 161) , wird veror dne t:

§ 1

Natur schutzgebiet

(1) Das in den Absätzen 2 und 3 näher bezeichnete Gebie t
wi rd zum Naturschutzgebiet (NSG) .Ve hnemoor" erklärt. Es
umfasst auch die ehe maligen NSG .Vehnemoor-Iordan shof"
und .Vc hnornoor-Dustmoor".

(2) Das NSG liegt in den Landkreisen Cloppenburg und
Ammerland. Es befind et sich in den Gemeinden Bösel und
Edewecht.

(3) Die Grenze des NSG ergibt sich aus der maßgeblichen
Karte im Maßstab 1 : 7 000 *) und aus der mitveröffentlichten
Übers ich tska rte im Maßstab 1 : 25 000 (Anlage) . Sie verläuft
auf der Auß enseite des dort dargestellt en grauen Rasterb andes.
Die Karten sind Bestandteil dieser Verordnung. Sie können
von jedermann während der Dienststunden bei den Gemein 
den Bösel und Edewecht und den Landkreisen Cloppenburg
und Ammerland - untere Naturschutzbehörden - und dem
Niedersächs ischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten
und Natur schutz , Betr iebsstelle Brake-Oldenburg, Dienstge
bäude Old enburg, unent geltli ch eingesehen werd en .

(4) Das NSG hat eine Größe von ca. 1 676 ha.

§2

Schutzgegenstand und Schutzzweck

(1) Das NSG .Ve hnemoor" gehört naturräumlich zur Hunte
Leda-Moorniederung und bildet die größte noch verbliebene ,
zusammenhängende Moorl andschaft innerh alb des historisch
erheblich ausgedehnteren Moorkomplexes gleichen Namens.
Das NSG wird durch eine n weiträumigen Wechsel unter
schi ed licher Biotoptypen geprägt. Im Westen liegen ausge
dehnte Wiedervern ässungsflächen. Im Norden befind et sich
das Gebiet "[ordanshof", ein ehe mals üb erwi egend als Hoch
moor grünland kultivierter und bewirtschafteter Flächenkom
plex, der nach zwische nze itlichem teilweisen Abb au des
oberen, schwach zersetzt en Weißtorfes nicht rekultiviert wor
den ist, sondern sich selbst überlassen blieb . Nach dem teil
weisen Verfall der Gebietsentwässerung und einsetzender
na tür licher Suk zession hat sich eine struktur- und artenre iche
Pflanzen- und Tierw elt einges tell t, die in dieser Ausprägung
charakteristisch für durch Torfabbau stark veränderte Hoch
moorstandorte ist. Sowohl angrenze nd an den Gebietsteil .Jor
danshof" als auch in weiteren randliehen Bereichen befind en
sich noch Torfabbaufl ächen auf ehemaligem Hochmoorgrün
land. Im Zentrum liegt der Bereich .Dustm eer" , der mit dem
am östli ch en Rand gelegenen .B arwi schen Meer" noch natur
nah e Elem ente des ursprünglich en Hochmoores aufweist.
Beide Fläch en bilden dam it Zentren für die Ausbreitung
ho chmoortypischer Arten und Lebensgemeinschaften in die
angrenzenden Renaturierungsflächen . Sie sind dah er für die
langfristi ge Entwicklung des Gesamt gebietes bedeutsam. Öst
lich und südlich des Bereich es .Dustmeer" liegen ausgedehn
te Abtorfungsflächen , die nach Beendigung des Abbau s durch
Wiedervern ässung regeneriert werden sollen. Im Nordosten
des Schutzgebietes sind Flächen einbezogen, die als Grünland
oder Acker genutzt werden . Die bewaldeten Flächen sind der
zeit weitgehend mit Baumarten bestockt , die nicht der natür
lichen Artenzus ammensetzung des Standortes en tsprechen .

* ) Hier nicht abgedru ckt.

(2) Allgemeiner Schutzzweck für das NSG ist die Sicherung
des Hochmoorstandortes und die Entw icklung der weitgehend
industriell abgetorften Fläch en zu naturnah en Hochmoor
standorten als Leben sräume der dar an gebundenen schutzbe
dü rftigen Arten und Lebensgemeinschaften des Hochmoores,
des Hochmoorrandes und der kultivierten Hochmoorflächen.

(3) Die Erkläru ng zum NSG bezweckt insb esondere
1. die Entwicklung von sauren, nährstoffarmen, offenen Lebens

räurnen insbesondere für Arten und Lebensgemeinschaften
des Hochmoores nach Ende des Torfabbaus durch Wieder
vernässung,

2. die Entwicklung als Lebensraum schutzbedürftiger Arten
und Lebensgemeins chaften , die innerh alb oder am Rand
der Hochmoorgebiete Feucht gebiete dieser Auspr ägung
besiedeln; über die Erh altung und ggf. Herstellung eines
hohen mooreigenen Wasserstandes soll langfristig eine
Hochmoorrenaturierung auc h in diesem Fläch enteil be
günstigt werd en,

3. die Erha ltung offener , moortypischer , nicht land- und
forstwirtschaftli ch genutzter Landschaftsräume durch ge
eigne te Pflegernaßnahmen , z. B. auch durch Beweidung,

4. die Entwicklung von Torfabb aufl ächen auf ehe maligem
Hochmoorgrünland zu staunassen und bod ench emis ch
saur en, jedoch nährstoffreichen Standorten mit Übergän
gen zu hochmoortypischen Strukturen durch Wasserrück
haltung und ihre Wied erbesiedlung durch Arten und
Lebens gemeinschaften des Hochmoorgrünlandes und der
Hochmoorrandbereiche,

5. die Entwicklung von Hochmoorgrünland auf ehemaligen
Acker- und Grünlandflächen für die schutzbedürftigen
Art en und Lebensgemeins chaften des kultivierten Hoch
moorgrünlandes,

6. die Entwicklung ungenutzter Feu chtbiotope auf aufgege
benen Acker- und Grünlandflächen, soweit die Binnenent
wässerung dies zu lässt ,

7. die Entwicklung der bewaldeten Flächen in Waldbestände
mit standortheimis chen Baumarten aus der Ems-Hunte
Geest.

§ 3

Schutzbestimmungen
(1) Gemäß § 24 Abs. 2 NNatG sind im NSG alle Handlun

gen verboten , die das NSG oder einze lne seiner Bestandteile
zerstören , beschädigen oder verändern , sofern in dieser Ver
ordnung nichts anderes bestimmt ist.

(2) Gemäß § 24 Abs. 2 NNatG darf das NSG außerhalb der
Wege nicht betreten oder auf sonstige Weise aufgesucht wer
den . Als Wege gelten nicht Trampe lpfade , Wildwechsel, Wald
schneisen oder Rückelinien .

(3) Darüber hinaus werd en folgende Handlungen unter
sagt, die das NSG oder einze lne seiner Bestandteile gefährden
oder stören können :
1. Hunde frei laufen zu lassen ,
2. Feuer anzuzünden,
3. zu zelten und zu campen,

4. die Ruhe der Natur durch Lärm oder auf andere Weise zu
stören.

(4) Die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd bleibt unbe
rührt. Dem allgemeinen Verbot gemäß Absatz 1 unterliegt je
doch die Neuanlage von
1. Wildäckern und Futte rplätzen sowie
2. mit dem Boden fest verbundenen jagdwirtschaftlichen Ein

richtungen (wie z. B. Hochs itzen)
ohne Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde .
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§ 4

Freistellungen

(1) Die in den Abs. 2 bis 5 aufgeführten Handlungen oder
Nutzungen sind von den Regelungen des § 24 Abs. 2 NNatG
und des § 3 freigestellt und bedürfen keiner naturschutzrecht-
lichen Befreiung.

(2) Allgemein freigestellt sind

1. das Betreten des Gebietes durch die Eigentümer und Nut-
zungsberechtigten sowie deren Beauftragte, soweit dies
zur rechtmäßigen Nutzung oder Bewirtschaftung erforder-
lich ist,

2. das Betreten des Gebietes und die Durchführung von Maß-
nahmen:

a) durch Bedienstete der Naturschutzbehörden sowie
deren Beauftragte in Erfüllung ihrer dienstlichen Auf-
gaben,

b) durch Bedienstete anderer Behörden und öffentlicher
Stellen sowie deren Beauftragte in Erfüllung der dienst-
lichen Aufgaben dieser Behörden,

c) zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung oder
Lehre mit Zustimmung der zuständigen Naturschutz-
behörde, sofern dies nicht dem Schutzzweck wider-
spricht,

d) zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung sowie Unter-
suchung und Kontrolle des Gebietes im Auftrag oder
auf Anordnung der zuständigen Naturschutzbehörde
oder mit deren Zustimmung,

3. die ordnungsgemäße Unterhaltung der Wege ohne Verwen-
dung von Bauschutt, soweit dies für die Bewirtschaftung
der landwirtschaftlichen Nutzflächen und die Torfgewin-
nung sowie die bestimmungsgemäße Nutzung der Wege
erforderlich ist,

4. Maßnahmen, zu deren Durchführung eine gesetzliche Ver-
pflichtung besteht; sie sind hinsichtlich Zeitpunkt und
Ausführung vor ihrer Durchführung mit der jeweils zu-
ständigen Naturschutzbehörde abzustimmen.

(3) Freigestellt ist die ordnungsgemäße landwirtschaftliche
Bodennutzung 

1. rechtmäßig bestehender Ackerflächen ohne

a) den Wasserstand abzusenken,

b) das Bodenrelief zu verändern,

c) Erdsilos oder Feldmieten anzulegen,

2. die Umwandlung von Acker in Grünland und die an-
schließende Nutzung gemäß Nummer 3,

3. der Grünlandflächen ohne

a) den Wasserstand abzusenken,

b) das Bodenrelief zu verändern,

c) Grünland in Ackerland umzuwandeln oder ackerbau-
lich zwischenzunutzen,

d) das Grünland zu erneuern; wobei die Grünlandpflege
durch Scheiben- und Schlitzdrillsaatverfahren sowie
die einfache Nachsaat als Übersaat zulässig bleiben,

e) Pflanzenschutzmittel anzuwenden; zulässig ist die An-
wendung von Pflanzenschutzmitteln zur Pflege und
Entwicklung der Narbe sowie zur Narbenerneuerung,
sofern das Grünland wirtschaftlich anders nicht mehr
nutzbar ist, mit Zustimmung der zuständigen Natur-
schutzbehörde, sofern dies nicht dem Schutzzweck
widerspricht,

f) Erdsilos oder Feldmieten anzulegen,

g) eine Beweidung vom 15. November bis zum 1. Mai
eines jeden Jahres durchzuführen,

4. ohne die auf dem Flurstück 112/19, Flur 38, Gemarkung
Edewecht, im bisherigen Umfang ausgeübte Baumschul-
nutzung auf zwei Teilflächen (Größe 1,6 ha und 0,25 ha)
zu erweitern.

5. Die zuständige Naturschutzbehörde kann Ausnahmen von
den Regelungen der Nummern 2 und 3 zulassen, sofern
dies nicht dem Schutzzweck widerspricht.

(4) Freigestellt ist die ordnungsgemäße Forstwirtschaft i. S.
des § 11 NWaldLG, jedoch ohne 
1. Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen anzulegen,
2. den Wasserstand abzusenken,
3. Wege anzulegen.

(5) Freigestellt ist der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der
Verordnung genehmigte Torfabbau mit allen genehmigten
betrieblichen Einrichtungen, jedoch ohne eine zukünftige
landwirtschaftliche oder forstwirtschaftliche Folgenutzung.
Weiterhin ist der aufgrund von Genehmigungsänderungen
zukünftig zulässige Torfabbau mit den erforderlichen betrieb-
lichen Einrichtungen freigestellt.

(6) Die zuständige Naturschutzbehörde kann bei den in den
Absätzen 2 und 3 genannten Fällen zur Erteilung ihrer Zu-
stimmung Regelungen zu Zeitpunkt, Ort und Ausführungs-
weise treffen, die geeignet sind, Beeinträchtigungen oder
Gefährdungen des NSG, einzelner seiner Bestandteile oder
seines Schutzzweckes entgegenzuwirken.

(7) Weitergehende Vorschriften der §§ 28 a und 28 b NNatG
bleiben unberührt.

(8) Bestehende behördliche Genehmigungen, Erlaubnisse
oder sonstige Verwaltungsakte bleiben unberührt.

§ 5
Befreiungen

Von den Verboten dieser Verordnung kann die zuständige
Naturschutzbehörde nach Maßgabe des § 53 NNatG auf An-
trag Befreiung gewähren.

§ 6
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen

(1) Zur Kennzeichnung des NSG und seiner Wege sowie
zur weiteren Information über das NSG ist von den Eigentü-
mern und sonstigen Nutzungsberechtigten das Aufstellen von
Schildern zu dulden.

(2) Dem Schutzzweck dienende Maßnahmen können — so-
weit erforderlich — in einem Pflege- und Entwicklungsplan
für das NSG dargestellt werden; dies gilt insbesondere für
Maßnahmen zur Erhaltung des Offenlandcharakters der re-
naturierten Hochmoorflächen wie maschinelle und manuelle
Gehölzbeseitigungen oder die Offenhaltung der Moorland-
schaft mit dafür geeigneten Tieren.

§ 7
Verstöße

(1) Ordnungswidrig gemäß § 64 Nr. 1 NNatG handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Regelungen des § 3 Abs. 3
verstößt, ohne dass eine Befreiung gewährt wurde.

(2) Ordnungswidrig gemäß § 64 Nr. 4 NNatG handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 24 Abs. 2 NNatG das
Gebiet oder einzelne seiner Bestandteile zerstört, beschädigt
oder verändert oder wer das Gebiet außerhalb der Wege be-
tritt, ohne dass eine nach § 3 Abs. 4 oder § 4 erforderliche
Zustimmung erteilt oder eine Befreiung gewährt wurde.

§ 8
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt für die in der maßgeblichen Karte
hellgrau hinterlegten Flächen am Tag nach ihrer Verkündung
im Nds. MBl. in Kraft.

(2) Für die in der maßgeblichen Karte dunkelgrau hinter-
legten Flächen tritt die Verordnung mit Ablauf des 31. Dezem-
ber des jeweils für die betreffende Fläche angegebenen Jahres
in Kraft. Bei einer vorzeitigen Beendigung des genehmigten
Torfabbaus in den dargestellten Bereichen tritt die Verordnung
für diese Flächen oder Teilflächen mit Ablauf des 31. Dezem-
ber des Jahres in Kraft, in dem die jeweils zuständige Natur-



schutzbehärde die nach den Neb enb estimmungen zur Boden 
abba ugene hmigung vorzunehmende Herrichtung abgenom
men hat.

(3) Gleichz eitig treten

1. di e Verordnung üb er das Natur schu tzgebie t .V ehnemoor
[ordanshof" vom 11. 4 . 1991 (ABl. für den Regierungsbezirk
Weser-Ems S. 448) und

2. di e Verordnung üb er das Natur schu tzgebiet .V ehnemoor
Dustmeer" vom 31. 7. 1991 (ABl. für den Regierungsbezirk
Weser-Ems S. 942)

außer Kraft.

Hannover, den 17.11.2008

Nie dersächsischer Landesbetrieb
für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

Dr. Keuffel




